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Registrierkassenpflicht gilt frühestens ab 1.5.2016!
Eine nebenberufliche Schmuckdesignerin, ein Taxiunternehmer 
und eine Tischlerei haben beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) 
drei Anträge gegen die gesetzliche Verpflichtung, ab 1.1.2016 
eine Registrierkasse verwenden zu müssen, eingebracht. Mitte 
März ist der VfGH zu einer Entscheidung gekommen.

Allgemeines zur Registrierkassenpflicht

Eine Registrierkasse anschaffen müssen alle Betriebe mit 
einem Jahresumsatz von  

 • über € 15.000,00 und
 • Barumsätzen von über € 7.500,00 im Jahr (keine Vermieter). 

Nur wenige Betriebe sind davon ausgenommen, z. B. wenn 
die Umsätze von Haus zu Haus oder auf öffentlichen Plätzen 
ausgeführt werden (bis zur Umsatzgrenze von € 30.000,00), 
bestimmte Vereine, Automaten und Onlineshops. 

Die Verpflichtung gilt grundsätzlich ab 1.1.2016. Ab 1.1.2017 
muss die Registrierkasse dann auch bestimmte Sicherheitsein-
richtungen aufweisen, die gegen Manipulation schützen sollen. 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs

Nach Meinung des Verfassungsgerichtshofs ist die Registrier-
kassenpflicht nicht verfassungswidrig, aber sie gilt frühes-
tens ab dem 1.5.2016. 

Das ergibt sich daraus, dass nach Meinung des VfGHs die 
Höhe der Umsätze im Jahr 2015 keine Rolle bei der Berech-
nung der oben genannten Umsatzgrenzen spielt. Erst der 
Umsatz ab dem 1.1.2016 ist maßgeblich für die Frage, ob 
die Grenzen überschritten werden. Es gibt hier keine Rück-
wirkung.

Laut Gesetz tritt die Registrierkassenpflicht, bei erstmaligem 
Überschreiten der Grenzen, erst mit Beginn des viertfolgen-
den Monats nach Ablauf des Umsatzsteuervoranmeldungs-
zeitraums ein. (Der Voranmeldungszeitraum beträgt entwe-
der einen Kalendermonat oder ein Kalendervierteljahr.)

Wenn die Höhe der Umsätze vom letzten Jahr keine Rolle 
spielt, kann die Registrierkassenpflicht daher erst ab 1.5.2016 
gelten. 

APRIL 2016

Verkauf und Einlösen 
von Gutscheinen 

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 2.

www.erathundpartner.at  T: 05514-31380 (Bezau)
  T: 05515-2880-10 (Schoppernau)

S T E U E R
NEWS



APRIL 20162

Verkauf und Einlösen von 
Gutscheinen

Registrierkassenpflicht

Neben Zahlungen mit Bargeld zäh-
len zum Barumsatz auch alle anderen 
Gegenleistungen, die unmittelbar im 
Zusammenhang mit dem Leistungs-
austausch erfolgen. Daher gelten auch 
Zahlungen mittels Barscheck, Banko-
mat- bzw. Kreditkarte als Barumsatz, 
aber Überweisungen und reine Tausch-
geschäfte fallen nicht darunter.

Auch Gutscheine zählen grundsätzlich 
zum Barumsatz, ob beim Gutschein-
kauf oder bei der Einlösung ist aber 
abhängig von der Art des Gutscheins. 

Verkauf von Wertgutscheinen

Ein Wertgutschein ist ein Gutschein 
über einen bestimmten Betrag, mit 
dem der Kunde zu einem späteren Zeit-
punkt Waren oder Dienstleistungen 
nach seiner Wahl beziehen kann. 

Der Gutscheinverkauf selbst zählt 
nicht zum Barumsatz, weil zu diesem 
Zeitpunkt noch kein Leistungsaus-
tausch erfolgt. Der Verkauf des Wert-
gutscheins ist daher nicht in die oben 
genannte Grenze mit einzurechnen. 
Allerdings ist im Sinne der Einzelauf-
zeichnungspflicht der Verkauf des 
Wertgutscheins bereits als Bareingang 
zu erfassen. Wird der Bareingang in der 

Registrierkasse erfasst, muss der Beleg 
auch den Anforderungen der Beleger-
teilungspflicht entsprechen. 

Die Einlösung des Wertgutscheines 
gilt als Barumsatz und ist in die oben 
genannte Grenze einzurechnen. Bei der 
Einlösung besteht auch Einzelaufzeich-
nungs- und Belegerteilungspflicht.

Hinweis: Zum Barumsatz zählt auch  
das Einlösen von Geschenkmünzen und 
Bons, die von Unternehmen anstelle von 
Geld für den Bezug einer Leistung/Lie-
ferung angenommen werden.

Verkauf von Gutscheinen für konkrete 
Leistungen/Lieferungen

Von den Wertgutscheinen müssen jene 
Gutscheine unterschieden werden, die 
zum Bezug einer bestimmten Leistung 
bzw. Lieferung berechtigen, wie bei-
spielsweise Urlaub, Kinobesuch. 

Um diese Art von Gutschein handelt es 
sich immer, wenn die genaue, eindeutige 
Bezeichnung der Lieferung/Leistung 
angegeben wird. 

Bei dieser Gutscheinart ist bereits der 
Gutscheineinkauf ein Barumsatz. Der 
Umsatz ist in der Registrierkasse zu 
erfassen und es ist ein Beleg im Sinne der 
Belegerteilungspflicht auszustellen.  

In der Vergangenheit gab es im All-
gemeinen Sozialversicherungsge-
setz (ASVG) unterschiedliche Bei-
tragsgruppen für Lehrlinge. Im Zuge 
der Steuerreform wurden diese ver-
schiedenen Beitragsgruppen auf 
eine reduziert, um Unklarheiten bei 
der Zuordnung der Lehrverhältnisse 
zu vermeiden. 

LEHRVERHÄLTNISSE, DIE AB 
1.1.2016 BEGINNEN

Neue Beitragssätze für die gesamte 
Lehrzeit
Krankenversicherung  
Höhe des neuen Beitragssatzes in 
Summe: 3,35 % (davon Lehrling: 
1,67 %, Dienstgeber: 1,68 %). Bei 
neuen Lehrverhältnissen ist nun die 
gesamte Lehrzeit über ein Kranken-
versicherungsbeitrag zu leisten. 

Arbeitslosenversicherung (AlV)
Höhe des Beitragssatzes in Summe: 
2,4 % (davon Lehrling und Arbeit-
geber: 1,2 %). Auch der Arbeits-
losenversicherungsbeitrag ist die 
gesamte Lehrzeit über zu entrich-
ten. Es gelten allerdings die allge-
meinen Regelungen zum AlV-Bei-
trag. Bei geringem Einkommen ver-
ringert sich der Beitrag bzw. ist kei-
ner zu zahlen. AlV-Beitragssatz des 
Dienstnehmers bei einer monat-
lichen Beitragsgrundlage (Werte 
2016): 

bis € 1.311,00: 0 %
über € 1.311,00 bis € 1.430,00: 1 %
über € 1.430,00: 1,2 %

Pensions- und Unfallversicherungs-
beitrag
Der Beitragssatz in der Pensions-
versicherung beträgt 22,8 % für die 
gesamte Lehrzeit (davon Lehrling: 
10,25 % und Dienstgeber 12,55 %). 
Auch bei neuen Lehrverhältnissen 
entfällt der Unfallversicherungsbei-
trag für die gesamte Lehrzeit.

Lehrverhältnisse, die vor dem
1.1.2016 begonnen haben
In diesen Fällen gibt es keine Ände-
rung. Ein Krankenversicherungsbei-
trag ist erst ab dem dritten Lehrjahr 
zu entrichten. Der Lehrling ist aber 
trotzdem in den ersten beiden Lehr-
jahren krankenversichert.

SOZIALVERSICHERUNG
NEUERUNGEN BEI NEU ABGESCHLOS-

SENEN LEHRVERTRÄGEN
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Sponsorverträge sind an keine be-
stimmte Form gebunden – sie kön-
nen auch mündlich geschlossen wer-
den. Das bestätigte der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH) in einer aktuellen 
Entscheidung.

KONKRETER SACHVERHALT
Eine GmbH, die im Wärme- und Fas-
sadenbau tätig ist, trat als Sponsor 
eines Fußballvereins auf. Bei einer ab-
gabenbehördlichen Prüfung stellte die 
Behörde fest, dass eine öffentliche 
Werbewirkung gegeben ist. Da jedoch 
ein schriftlicher Vertrag fehlte, ist die 
geforderte, rechtliche Durchsetzung 
seitens des Sponsors in Zweifel zu zie-
hen. 

Die mündliche Vereinbarung sprach 
für die Behörde dafür, dass die Zah-
lung durch den Sponsor und die Wer-

beleistung vonseiten des Vereins frei-
willig erbracht wurden und keine beid-
seitigen Verpflichtungen bestanden 
haben. Daher stellten die Zahlungen 
keinen abziehbaren Aufwand dar.

ENTSCHEIDUNG VERWALTUNGS-
GERICHTSHOF
Eine Sponsorzahlung wird als Betriebs-
ausgabe anerkannt, wenn die gegen-
seitigen Verpflichtungen zwischen 
dem Sponsor und dem Sportler/Sport-
verein von vornherein eindeutig fixiert 
werden. Die Leistungen des Sportlers 
bzw. Vereins müssen auch eine Werbe-
wirkung entfalten. Bei Erfüllung dieser 
Voraussetzungen ist ein Leistungsaus-
tausch gegeben. 

Im österreichischen Recht gilt eine 
Formfreiheit für Verträge. Dass kein 
schriftlicher Sponsorvertrag abge-

schlossen wurde, hat laut dem Verwal-
tungsgerichtshof für diesen Fall daher 
keine Bedeutung. Die mündlich getrof-
fenen Vereinbarungen wurden in den 
Sitzungsprotokollen der Vereinslei-
tung konkret angesprochen. Alle Wer-
beleistungen, die zu erbringen waren, 
wurden deshalb in den Protokollen 
erfasst. Die Sponsorzahlung ist jähr-
lich gestiegen, genauso wurde auch 
der Umfang der Werbeleistung von 
Jahr zu Jahr mehr. Die gegenseitigen 
Verpflichtungen wurden daher eindeu-
tig im Vorhinein fixiert. 

Gegen den Betriebsausgabenabzug 
spricht für den VwGH auch nicht, dass 
die Vereinbarung durch die Initiative 
eines Vereinsmitglieds entstanden ist. 
Der angefochtene Bescheid wurde 
daher wegen Rechtswidrigkeit des 
Inhalts aufgehoben.

WAS IST BEI SPONSORVERTRÄGEN ZU BEACHTEN?

Für welche Umsätze gilt ab 1.5.2016  
der Steuersatz von 13 %?
13 % Umsatzsteuer auf Beherbergung

Ab 1.5.2016 gilt für die Beherbergung 
in eingerichteten Wohn- und Schlafräu-
men sowie für die Vermietung (Nut-
zungsüberlassung) von Grundstücken 
zu Campingzwecken der neue Steuer-
satz von 13 % (davor: 10 %).

Der alte Steuersatz von 10 % bleibt 
bestehen, wenn 

 • eine Buchung und An- oder Voraus-
zahlung vor dem 1.9.2015 getätigt 
und 

 • der Umsatz zwischen dem 1.5.2016 
und dem 31.12.2017 ausgeführt wird. 

Die Neuregelung gilt nicht für die Ver-
mietung zu Wohnzwecken (Steuersatz 
weiterhin 10 %). Der Unterschied zwi-
schen diesen beiden Begriffen besteht 
in erster Linie darin, dass die Beherber-
gung nicht nur die reine Überlassung 
von Räumlichkeiten umfasst, sondern 
auch gewisse Leistungen für Touristen, 
wie z.B. Reinigung der Zimmer.

Auswirkung der Neuregelungen
Beherbergungsbetriebe müssen nach 

dem 30.4.2016 (wenn die oben ange-
führte Übergangsregelung nicht zutrifft) 
den erhöhten Steuersatz von 13 % 
anwenden. Dies gilt auch für Privatzim-
mervermieter, die keine Kleinunterneh-
mer sind. 

Wenn der Gast einen Aufenthalt bucht, 
der den Stichtag von 30.4.2016 mitein-
schließt, sind für alle Aufenthaltstage 
nach dem Stichtag bereits 13 % USt. in 
Rechnung zu stellen. 

13 % für Theater und Museum

Der neue Steuersatz gilt auch für Umsätze im 
Zusammenhang mit dem Betrieb von z. B. 
Theatern, Musikaufführungen, Museen, 
botanischen oder zoologischen Gärten bzw. 
Naturparks. Auch hier gilt eine Übergangs-
regelung: Der Steuersatz von 10 % bleibt für 
jene Umsätze, für die vor dem 1.9.2015 eine 
An- oder Vorauszahlung getätigt wurde 
und die zwischen dem 1.5.2016 und dem 
31.12.2017 ausgeführt werden. 
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Nichtraucherschutz-Prämie

Stand: 10.3.2016
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Ab Mai 2018 müssen alle Gastronomiebetriebe rauchfrei sein. 
Neben den „klassischen“ Zigaretten sind auch alle damit ver-
wandten Produkte betroffen, wie z. B. Wasserpfeifen und  
elektronische Zigaretten.

Das Rauchverbot gilt unter anderem in 

 • Räumen für die Herstellung, Verarbeitung, Verabreichung 
oder Einnahme von Speisen oder Getränken sowie 

 • in allen anderen Bereichen, die den Gästen zur Verfügung  
stehen (ausgenommen Freiflächen).

Nichtraucherschutz-Prämie bei Umsetzung des  
Nichtraucherschutzes bis 1.7.2016:

Jene Gastronomiebetriebe, die spätestens bis 1.7.2016 das 
neue Rauchverbot umsetzen, können die sogenannte Nicht-
raucherschutz-Prämie geltend machen. 

Diese beträgt 30 % von jenen Aufwendungen, die

 • getätigt wurden, um dem Vorgängergesetz zu entsprechen, 
wie z. B. Investitionsmaßnahmen in die räumliche Trennung 
von Nichtraucher- und Raucherbereich und 

 • bis zur Veranlagung 2015 steuerlich noch nicht berücksich-
tigt wurden (Restbuchwert 2015). 

Weitere Voraussetzungen
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist gesondert zu 
dokumentieren. Diese Dokumentation ist auf Verlangen der 
Abgabenbehörde vorzulegen.

Die Prämie kann in der Steuererklärung für 2015 oder 2016 
beantragt werden. Sie wird auf dem Abgabenkonto gutge-
schrieben. Die Prämie zählt nicht zu den Betriebseinnahmen. 

Wenn der Betrieb erst nach dem 31.7.2015 gegründet wurde 
(im Sinne des Neugründungsförderungsgesetzes), steht keine 
Nichtraucherschutz-Prämie zu. 

Häufig sind voreilige Entscheidungen bzw. fehlende Ent-
scheidungsgrundlagen die Ursache für das Scheitern eines 
Projekts. Es sollten daher immer auch die Risiken im Auge 
behalten werden. Am besten ist es, Risiken und Probleme 
offen anzusprechen und zu diskutieren. Jene Risiken, die 
nicht entdeckt werden, sind am gefährlichsten.

PROJEKTRISIKOMANAGEMENT IN FÜNF SCHRITTEN
1. Zuerst müssen potenzielle Risiken identifiziert und 

dokumentiert werden: Was kann alles schief gehen? 
Welche Probleme gab es bei früheren, ähnlichen Pro-
jekten? 

2. Die dokumentierten Risiken analysieren und bewerten, 
um diejenigen herauszufinden, die das Projekt gefähr-
den können. Während des gesamten Projekts muss 
diese Bewertung überwacht werden, weil sich im Laufe 
der Arbeiten einiges verändern kann (z. B. kann sich 
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos plötzlich 
stark erhöhen).

3. Strategie entwickeln und Maßnahmen planen: Wel-
che Risiken können vermieden bzw. reduziert werden? 
Welche müssen akzeptiert werden? Welche Maßnah-
men können gesetzt werden, damit der Schaden nicht 
eintritt bzw. damit er minimiert wird?

4. Tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen: Wer ist ver-
antwortlich für die Umsetzung? In welchen Arbeits-
schritten werden die Maßnahmen umgesetzt?

5. Am Ende sollte der Erfolg der eingesetzten Maßnah-
men überprüft werden.

ERFOLGREICHE PROJEKTE DURCH  
RISIKOMANAGEMENT
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VERBRAUCHERPREISINDIZES
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Monat Jahres-
inflation %

VPI 2015 
(2015=100)

VPI 2010
(2010=100)

Februar 2016 1,0 99,9 110,6

Jänner 2016 1,2 99,8 110,5

Ø 2015 0,9 100,0 110,7

Fälligkeitsdatum 15. April 2016

USt, NoVA, WerbeAbg  für Februar 
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